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Editorial 

 

Referentenentwurf für ein Kreditzweitmarktgesetz 

Am 20. Juli 2023 hat das BMF den Entwurf eines KreditzweitmarktgesetzesRef-E veröf-
fentlicht. Dessen Schwerpunkt ist die Umsetzung der europäischen  
Kreditzweitmarktrichtlinie (EU/2021/2167) in deutsches Recht. Die Umsetzungsfrist 
endet am 29. Dezember 2023. Um einen effizienten, transparenten und umfassenden 
Sekundärmarkt für NPL-Portfolien zu etablieren, wird vor diesem Hintergrund das Kre-
ditdienstleistungsinstitutsgesetz (KrDIG) geschaffen. 

Das KrDIG begründet ein Erlaubnisverfahren für Anbieter von bestimmten Kredit-
dienstleistungen (Kreditdienstleistungsinstitute) und regelt den Zugang europäischer 
Anbieter. Es enthält neben aufsichtlichen Anforderungen an die neuen Institute – z.B. 
an deren Geschäftsorganisation, das Risikomanagement oder Auslagerungen – auch 
Meldepflichten. Geregelt werden darüber hinaus Pflichten der Institute gegenüber 
den Kreditnehmern der notleidenden Kredite, sofern es sich um natürliche Personen, 
kleinste, kleine oder mittlere Unternehmen handelt. Für Unternehmen, die die zu-
künftig regulierten Geschäfte bereits vor Inkrafttreten des KrDIG betreiben, ist eine 
Übergangsfrist bis zum 29. Juni 2024 vorgesehen. Besteht die Absicht, die Geschäfte 
über diesen Zeitpunkt hinaus zu betreiben, ist dies der BaFin bis spätestens zwei Wo-
chen nach Inkrafttreten des KrDIG anzuzeigen; vier Wochen nach Inkrafttreten sind 
dann die Erlaubnisunterlagen vorzulegen. 

Das Kreditzweitmarktgesetz sieht zur Angleichung der bestehenden Aufsichtregime 
auch Änderungen an KAGB, WpIG, ZAG sowie KWG und VAG vor. So werden z.B. für 
Wertpapierinstitute die externe Prüferrotation eingeführt oder die Prüfungs- und Be-
richtsplichten bei Sondervermögen, z.B. auf EMIR, ausgeweitet. Um sicherzustellen, 
dass zukünftig vor der Anordnung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen andere Maß-
nahmen, sog. Nachsichtsmaßnahmen, in Erwägung gezogen werden, sollen in das 
KrDIG, ZAG, KWG und VAG entsprechende Organisationspflichten aufgenommen wer-
den. 

Mit dem neuen § 35a VAG erhält die BaFin für (Rück-)Versicherungsunternehmen die 
Möglichkeit, Prüfungsanordnungen hinsichtlich aufsichtlich relevanter Prüfungsinhalte 
unternehmensindividuell bzw. branchenweit vorzugeben sowie Prüfungsschwer-
punkte zu setzen. Diese Regelung gilt auch für Pensionskassen und -fonds. Eine ver-
gleichbare Regelung soll ferner in das KAGB aufgenommen werden. Darüber hinaus 
erfolgt im VAG für die Definition kleiner Versicherungsunternehmen bzw. für Großrisi-
ken im VVG eine Anpassung an die Inflationsentwicklung. 

Ich wünsche Ihnen auch bei dieser Ausgabe eine interessante Lektüre mit den 
FSNews.  

Angelika Hülsen 

 

 

„Ein weiteres Aufsichtsre-
gime wird etabliert.” 

Angelika Hülsen 
Telefon: +49 69 75695 6382 
ahuelsen@deloitte.de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L2167
mailto:ahuelsen@deloitte.de
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I. Liquidität 
EBA –Bericht über voneinander abhängige Aktiva und Passiva in der NSFR gemäß 
Art. 428f Abs. 3 CRR (EBA/REP/2023/24) vom 24. Juli 2023  
Gemäß Art. 428f Abs. 1 CRR können zuständige Behörden Instituten erlauben, be-
stimmte Aktiva und Verbindlichkeiten als interdependent zu behandeln. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass diese die hierfür erforderlichen Bedingungen erfüllen, 
wenn sie direkt mit spezifischen Spareinlagen, Förderdarlehen, gedeckten Schuld-
verschreibungen oder Derivate-Clearingtätigkeiten zusammenhängen (Art. 428f 
Abs. 2 CRR). In diesem Bericht werden diese Fälle zunächst analysiert und anschlie-
ßend Empfehlungen formuliert.  

FSB – Konsultation zu Empfehlungen zum Umgang mit strukturellen Schwachstellen 
durch Liquiditätsinkongruenzen bei offenen Fonds – Überarbeitung der FSB-Politik 
von 2017 vom 5. Juli 2023 
Die geplanten Änderungen betreffen u.a. die strukturelle Liquiditätsinkongruenz bei 
offenen Fonds, die Instrumente des Liquiditätsmanagements, die Angemessenheit 
der Informationen, der Transparenz und des Liquiditätsmanagements sowie stress-
bedingte Maßnahmen. Die Konsultationsfrist endet am 4. September 2023. 

IOSCO – Konsultation für Instrumente des Verwässerungsschutzes im Liquiditätsma-
nagement – Leitfaden für die wirksame Umsetzung der Empfehlungen zum Liquidi-
tätsrisikomanagement für Fonds (CR03/2023) vom 3. Juli 2023 
Vorgestellt werden Empfehlungen für die Gestaltung und Anwendung von Instru-
menten iRd Liquiditätsmanagements zum Schutz vor Verwässerung. Diese umfassen 
einen allgemeinen Rahmen für die Arten, die Gestaltung und den Einsatz solcher 
Instrumente. Außerdem werden die Kalibrierung von Liquiditätskosten, sowie die 
Beaufsichtigung von Verwässerungsschutzmaßnahmen und die Offenlegung für An-
leger thematisiert. Die Konsultationsfrist endet am 4. September 2023. 

II. Eigenmittelanforderungen 

1. Eigenmittel 

EBA – Konsultation für einen Entwurf für Leitlinien für die Anwendung des  
Gruppenkapitaltests für Wertpapierfirmengruppen gemäß Art. 8 IFR 
(EBA/CP/202/16) vom 25. Juli 2023 
Vorgestellt werden zunächst Kriterien für die Einstufung einer Wertpapierfirmen-
gruppe, die aus Wertpapierfirmen und Nebendienstleistungsunternehmen besteht 
und als einfach bzw. ohne wesentlichen Risiken für Kunden und Markt einzustufen 
ist. Anschließend werden Kriterien für weitere Wertpapierfirmengruppen formuliert, 
um zu beurteilen, ob eine Wertpapierfirmengruppe als einfach gilt oder als Ganzes 
erhebliche Risiken für Kunden oder den Markt birgt. Abschließend wird konkreti-
siert, wann die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb gewährt, geändert oder entzogen 
werden soll. Die Konsultationsfrist endet am 25. Oktober 2023. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2023/1061267/EBA%20report%20on%20interdependent%20assets%20and%20liabilities%20in%20the%20NSFR%20under%20Article%20428f%20of%20the%20CRR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2023/1061267/EBA%20report%20on%20interdependent%20assets%20and%20liabilities%20in%20the%20NSFR%20under%20Article%20428f%20of%20the%20CRR.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P050723.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P050723.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P050723.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD739.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD739.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD739.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20draft%20Guidelines%20on%20the%20application%20of%20the%20group%20capital%20test%20for%20investment%20firms/1061271/Consultation%20paper%20on%20draft%20guidelines%20on%20GCT%20for%20investment%20firms.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20draft%20Guidelines%20on%20the%20application%20of%20the%20group%20capital%20test%20for%20investment%20firms/1061271/Consultation%20paper%20on%20draft%20guidelines%20on%20GCT%20for%20investment%20firms.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20draft%20Guidelines%20on%20the%20application%20of%20the%20group%20capital%20test%20for%20investment%20firms/1061271/Consultation%20paper%20on%20draft%20guidelines%20on%20GCT%20for%20investment%20firms.pdf
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2. Berichte, Marktuntersuchungen etc. 

EBA – Bericht über die Überwachung der zusätzlichen Tier 1- und Tier 2-Eigenmittel-
bestandteile sowie TLAC-/MREL-fähigen Passivinstrumente der  
Institute (EBA/Rep/2023/23) vom 21. Juli 2023 
Zunächst werden die Einzelheiten der Überwachung der Instrumente AT1, Tier 2 
und der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten dargestellt. Anschließend wer-
den Maßnahmen zu Altinstrumenten auf Basis der EBA-Stellungnahme 
EBA/Op/2022/08 beschrieben sowie Ausführungen zu Eigenmitteln und Instrumen-
ten für berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten mit ESG-Merkmalen gemacht. 

III. Risikomanagement 

1. Verschuldungsquote  

EZB – Konsultation eines Leitfadens zur effektiven Aggregation von Risikodaten und 
zur Risikoberichterstattung vom 24. Juli 2023 
Die vorgeschlagenen Regelungen basieren auf den Prinzipien des BCBS 239 des Bas-
ler Ausschusses. Außerdem erfolgten im Vorfeld zur Erstellung des Leitfadens eine 
ausführliche Benchmarkanalyse sowie eine Analyse zur Datenherkunft für das Kre-
ditrisiko und ein „Fire Drill“ für das Liquiditätsrisiko. Der Leitfaden skizziert die Vo-
raussetzungen für eine wirksame Risikodatenaggregation und -berichterstattung 
(RDARR), wobei er auf den in der Branche beobachteten bewährten Verfahren auf-
baut. Er soll die Erwartungen der Aufsichtsbehörden in diesem Bereich präzisieren 
und verstärken. Dabei werden u.a. Anforderungen an die RDARR auf Gruppenebene 
vorgeschlagen. Der Leitfaden ersetzt nicht die bereits seit 2016 in öffentlichen Mit-
teilungen und bei institutsspezifischen Aufsichtstätigkeiten gegebenen Hinweise. Die 
Konsultationsfrist endet am 6. Oktober 2023.  

2. Sanierung und Abwicklung  

EBA – Finale Leitlinien zur Gesamtsanierungskapazität in der Sanierungsplanung 
(EBA/GL/2023/06) vom 19. Juli 2023 
Im Vergleich zur ursprünglich konsultierten Fassung (vgl. FSNews 1/2023) ergaben 
sich neben Klarstellungen Änderungen der Liste der belastbaren und realisierbaren 
Verwertungsoptionen.   

BaFin – Rundschreiben 06/2023 – Mindestanforderungen an Informationssysteme 
zur Bereitstellung von Informationen für Bewertungen im Rahmen einer Abwicklung 
(MaAbwicklungsbewertung) vom 17. Juli 2023 
Im Vergleich zur ursprünglich konsultierten Fassung (vgl. FSNews 5/2023) ergaben 
sich lediglich redaktionelle Änderungen. In einem gesonderten Anhang wurde das 
Datenmodell veröffentlicht.  

  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2023/1061234/Report%20on%20merged%20AT1%20and%20MREL.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2023/1061234/Report%20on%20merged%20AT1%20and%20MREL.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2023/1061234/Report%20on%20merged%20AT1%20and%20MREL.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2022/Opinion%20on%20legacy%20instruments%20%28EBA-Op-2022-08%29/1036912/EBA%20Opinion%20on%20legacy%20instruments%20-%20outcome%20of%20its%20implementation.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/ssm.pubcon230724_draftguide.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/ssm.pubcon230724_draftguide.en.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-06/1061158/Final%20Report%20on%20GLs%20on%20overall%20recovery%20capacity%20in%20recovery%20planning.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-06/1061158/Final%20Report%20on%20GLs%20on%20overall%20recovery%20capacity%20in%20recovery%20planning.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/audit/00%20FSNews%201_Januar_2023%20final.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben/dl_rs_2023_07_17_MaBewertung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben/dl_rs_2023_07_17_MaBewertung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben/dl_rs_2023_07_17_MaBewertung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/audit/00%20FSNews%205_Mai_2023_final_v2.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Anlage/dl_2023_Anhang_Datenmodell_MA_Bewertung.xlsx?__blob=publicationFile&v=1
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3. MREL 

EBA – Konsultation für einen Entwurf zur Änderung der ITS zur Offenlegung und 
Meldung von MREL und TLAC im Hinblick auf die Offenlegung und Meldung von In-
formationen über Daisy Chains und vorherige Genehmigungen (EBA/CP/2023/12) 
vom 7. Juli 2023 
Vorgeschlagen werden Änderungen einzelner Formblätter der Anhänge I bis VI. 
Diese betreffen die MREL- und TLAC-Templates (Anhang I), die Anleitung für die Be-
richterstattung über die Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichti-
gungsfähige Verbindlichkeiten (Anhang II), die Templates für die Offenlegung von 
MREL und TLAC (Anhang V) sowie die Hinweise zu den Offenlegungsvorlagen (An-
hang VI). Die Änderungen sollen ab dem 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
EU-Amtsblatt in Kraft treten und spätestens sechs Monate danach bzw. am 
16. Juni 2024 – je nachdem, welcher der Zeitpunkte später eintritt – verbindlich wer-
den. Ergänzend wurden in einer öffentlichen Anhörung weitere Informationen ver-
öffentlicht. 

4. Stresstests 

Bafin – Bankenstresstest: Deutsche Banken auch im harten Krisenszenario robust 
vom 28. Juli 2023 
Der Bankensektor im Euroraum könnte einen schweren Wirtschaftsabschwung 
durchstehen (vgl. hierzu auch die seitens der EBA veröffentlichten Ergebnisse). Die 
deutschen Institute erwiesen sich hierbei laut BaFin und Deutscher Bundesbank 
auch im besonders harten Krisenszenario als robust. Im europäischen Vergleich 
zeigte sich allerdings für die deutschen Institute ein gemischtes Bild. Im Krisenszena-
rio wäre die harte Kernkapitalquote deutscher Institute – verglichen mit anderen 
EU-Instituten – im Durchschnitt etwas stärker gesunken. Der Stresseffekt der deut-
schen Institute war insgesamt also etwas höher als der des EU-weiten Durchschnitts. 

5. Governance und Compliance  

EU-Kommission – Entwurf einer Verordnung zur Festlegung zusätzlicher  
Verfahrensregeln für die Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung  
(DSGVO, EU/2016/679) (COM(2023) 348 final) vom 4. Juli 2023 
Die vorgeschlagenen Verfahrensvorschriften betreffen einerseits die Bearbeitung 
von Beschwerden und andererseits die Durchführung von Untersuchungen, die sich 
aufgrund von Beschwerden ergeben oder von den Aufsichtsbehörden initiiert wer-
den. Konkret werden Rahmenbedingungen u.a. für die Einreichung und Bearbeitung 
von Beschwerden, die Zusammenarbeit der zuständigen Aufsichtsbehörden, den 
Zugang zu Verfahrensunterlagen sowie Maßnahmen der Streitbeilegung festgelegt. 
In einem gesonderten Anhang werden die erforderlichen Daten, die bei Einreichung 
einer Beschwerde zu erfassen sind, zusammengestellt. Die Vorschriften sollen am 
20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amstblatt in Kraft treten. 

6. IT- und Cyber-Risiken  

ESAs – Veröffentlichung des ersten Pakets von RTS zur Konkretisierung der Anforde-
rungen der Verordnung über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor 
vom 17. Juli 2023 
Ergänzend zu den RTS-Regelungen im Rahmen des Regulierungspakets für die Stär-
kung der Resilienz im Finazsektor wurden nun im Rahmen von ITS Templates veröf-
fentlicht. Diese betreffen die Standardvorlagen für das Informationsregister, das alle 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20amendments%20to%20ITS%20on%20disclosure%20and%20reporting%20of%20MREL%20and%20TLAC/1057328/CP%20on%20amendments%20to%20ITS%20disclosure%20and%20reporting%20on%20MREL-TLAC.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20amendments%20to%20ITS%20on%20disclosure%20and%20reporting%20of%20MREL%20and%20TLAC/1057328/CP%20on%20amendments%20to%20ITS%20disclosure%20and%20reporting%20on%20MREL-TLAC.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20amendments%20to%20ITS%20on%20disclosure%20and%20reporting%20of%20MREL%20and%20TLAC/1057328/CP%20on%20amendments%20to%20ITS%20disclosure%20and%20reporting%20on%20MREL-TLAC.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20amendments%20to%20ITS%20on%20disclosure%20and%20reporting%20of%20MREL%20and%20TLAC/1057328/CP%20on%20amendments%20to%20ITS%20disclosure%20and%20reporting%20on%20MREL-TLAC.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eba.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Fdocuments%2Ffiles%2Fdocument_library%2FPublications%2FConsultations%2F2023%2FConsultation%2520on%2520amendments%2520to%2520ITS%2520on%2520disclosure%2520and%2520reporting%2520of%2520MREL%2520and%2520TLAC%2F1057331%2FAnnex%2520I%2520-%2520Annex%2520I%252C%2520Reporting%252C%2520Templates.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eba.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Fdocuments%2Ffiles%2Fdocument_library%2FPublications%2FConsultations%2F2023%2FConsultation%2520on%2520amendments%2520to%2520ITS%2520on%2520disclosure%2520and%2520reporting%2520of%2520MREL%2520and%2520TLAC%2F1057332%2FAnnex%2520II%2520-%2520Annex%2520II%252C%2520Reporting%252C%2520Instructions.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eba.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Fdocuments%2Ffiles%2Fdocument_library%2FPublications%2FConsultations%2F2023%2FConsultation%2520on%2520amendments%2520to%2520ITS%2520on%2520disclosure%2520and%2520reporting%2520of%2520MREL%2520and%2520TLAC%2F1057333%2FAnnex%2520III%2520-%2520Annex%2520V%252C%2520disclosures%252C%2520Templates.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eba.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Fdocuments%2Ffiles%2Fdocument_library%2FPublications%2FConsultations%2F2023%2FConsultation%2520on%2520amendments%2520to%2520ITS%2520on%2520disclosure%2520and%2520reporting%2520of%2520MREL%2520and%2520TLAC%2F1057329%2FAnnex%2520IV%2520-%2520Annex%2520VI%252C%2520Disclosures%252C%2520Instructions.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eba.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Fdocuments%2Ffiles%2Fdocument_library%2FPublications%2FConsultations%2F2023%2FConsultation%2520on%2520amendments%2520to%2520ITS%2520on%2520disclosure%2520and%2520reporting%2520of%2520MREL%2520and%2520TLAC%2F1057329%2FAnnex%2520IV%2520-%2520Annex%2520VI%252C%2520Disclosures%252C%2520Instructions.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Calendar/Public%20Hearings/2023/Public%20hearing%20on%20MREL-TLAC%20reporting/1061259/Public%20hearing%20-%20ITS%20on%20MREL-TLAC%20disclosures%20and%20reporting.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2023/meldung_2023_07_28_Ergebnisse_Stresstest_EBA_EZB.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2023/meldung_2023_07_28_Ergebnisse_Stresstest_EBA_EZB.html
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-results-its-2023-eu-wide-stress-test
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/COM(2023)348_0/090166e5fe0c1e59?rendition=false
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/COM(2023)348_0/090166e5fe0c1e59?rendition=false
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/COM(2023)348_0/090166e5fe0c1e59?rendition=false
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/COM(2023)348_1/090166e5fe0c10f8?rendition=false
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vertraglichen Vereinbarungen über die Nutzung von durch IKT-Drittdienstleister be-
reitgestellten IKT-Dienstleistungen umfasst (JC 2023 36). Veröffentlicht wurden 
Templates für Informationen auf Unternehmensebene (Anhang I) und konsolidierter 
Basis (Anhang II).  

7. Verbraucherschutz 

BGH – Beschluss zur Haftung wegen Verschuldens bei Vertragsschluss  
(Az. II ZR 57/21) vom 11. Juli 2023 
Im Anwendungsbereich der spezialgesetzlichen Prospekthaftung nach § 13 Verk-
ProspG und den §§ 44 ff. BörsG bleibt eine Haftung der Altgesellschafter wegen Ver-
letzung von Aufklärungspflichten nicht ausgeschlossen, insbesondere im Hinblick auf 
die bis zum 31. Mai 2012 geltenden Fassungen (vgl. BGH II ZR 22/22). 

8. Berichte, Marktuntersuchungen etc. 

EBA – Ergebnisse einer Ad-hoc-Analyse zu unrealisierten Verlusten in Anleihebestän-
den von Banken vom 28. Juli 2023 
Die Ad-hoc-Analyse ist eine gezielte Risikobewertung, die von der EBA in Zusammen-
arbeit mit den Aufsichtsbehörden durchgeführt wird. Sie zielt darauf ab, die potenzi-
elle Entwicklung der nicht realisierten Verluste aus den zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten gehaltenen Schuldtiteln der EU-Banken zu beurteilen. Im Februar 2023 
hielten EU-Banken Schuldtitel (Anleihen) mit einem Buchwert von 2,24 Billionen 
EUR. Die damit verbundenen nicht realisierten Gesamtverluste, abzüglich der 
Hedge-Anpassungen beliefen sich auf 75 Mrd. EUR, was einen Anstieg seit Ende 
2021 zeigt, da die Zinssätze gestiegen sind. Bis Februar 2023 wurden die nicht reali-
sierten Bruttoverluste durch Absicherungsgeschäfte in Höhe von 38 Mrd. EUR ge-
mindert.  

IV. Geldwäscheprävention  
und Sanktionen 

EU-Amtsblatt – Restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territori-
ale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder 
bedrohen und die Lage in der Ukraine destabilisieren vom 20. und 25. Juli 2023 
Die EU hat, wie bereits in den Vormonaten, aufgrund der Invasion des russischen 
Militärs in die Ukraine nochmals ihre Sanktionen gegen Russland ausgeweitet. Zum 
einen wurde die Liste mit sanktionierten Personen um iranische Staatsangehörige 
ergänzt, die mittelbar oder unmittelbar in den Handel mit militärischen Gütern an 
Russland involviert sind. Außerdem wurde verboten, Güter und Technologien mit 
oder ohne Ursprung in der EU, die zur Fähigkeit Irans beitragen könnten, unbe-
mannte Luftfahrzeuge herzustellen, (un)mittelbar an Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen im Iran oder zur Verwendung im Iran zu verkaufen, zu liefern, zu ver-
bringen oder auszuführen. Die wesentlichen Maßnahmen werden im Einzelnen 
durch die folgenden Rechtsvorschriften umgesetzt: 

  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20Papers%20on%20DORA/1056507/CP%20-%20Draft%20ITS%20on%20register%20of%20information.pdf
https://www.esma.europa.eu/document/annex-i-template-register-information-entity-level
https://www.esma.europa.eu/document/annex-ii-template-register-information-subconsolidated-level
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=134050&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=134050&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d2ada0c0f862f23ec4cce38052a6d4e7&nr=133007&pos=0&anz=2
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU-wide%20Stress%20Testing/2023/Results/1061375/Ad-hoc%20analysis%20of%20unrealised%20losses%20on%20EU%20banks%E2%80%99%20bond%20holdings.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU-wide%20Stress%20Testing/2023/Results/1061375/Ad-hoc%20analysis%20of%20unrealised%20losses%20on%20EU%20banks%E2%80%99%20bond%20holdings.pdf
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• EU/2023/1496, EU/GASP/2023/1501 (20. Juli 2023) 

• EU/2023/1529, EU/GASP/2023/1532 (25. Juli 2023) 

BMF – Referentenentwurf für ein Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeits-
weise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom 4. Juli 2023 
Der vorliegende Gesetzentwurf schafft tragfähige Rechtsgrundlagen, damit die Zent-
ralstelle unter den aktuellen Anforderungen ihrer Aufgabenwahrnehmung gerecht 
wird. Im Einzelnen sehen die Änderungen des Geldwäschegesetzes die Kodifizierung 
eines risikobasierten Ansatzes im Rahmen der Arbeitsweise der Zentralstelle, die 
Konkretisierung des Kernauftrags der Zentralstelle, die Einführung automatisierter 
Verfahren sowie die Festlegung der Modalitäten bei der Zusammenarbeit der Zent-
ralstelle mit anderen Behörden, insbesondere zur Unterstützung der Verpflichteten 
bei der Erkennung meldepflichtiger Sachverhalte und bei der Bearbeitung der sog. 
Fristfälle vor. Die Regelungen sollen am Tag nach ihrer Verkündung im BGBl. in Kraft 
treten. 

V. Anzeige-/Meldewesen,  
Zulassungsverfahren 

1. Einlagensicherung 

EBA – Überarbeitung der Leitlinien zu den Methoden für die Berechnung der  
Beiträge zu Einlagensicherungssystemen gemäß der 2014/49/EU zur Aufhebung und 
Ersetzung der Leitlinie EBA/GL/2015/10 (EBA/GL/2023/02) vom 21. Februar 2023 
Die Leitlinien (vgl. FSNews 3/2023) wurden am 7. Juli 2023 in deutscher  
Sprache veröffentlicht. Sie gelten seit dem 3. Juli 2024. 

2. Sonstiges 

EBA – Finaler Entwurf von ITS zur IRRBB-Meldung gemäß EU/2021/451 
(EBA/ITS/2023/03) vom 31. Juli 2023 
Die ursprünglich konsultierte Fassung (vgl. FSNews 2/2023) wurde nun finalisiert. 
Geändert wurden Anhang 28 für die Meldeverpflichtungen zum IRRBB sowie  
die dazugehörigen Hinweise (Anhang 29). Die geänderten Vorschriften sollen am 
20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten und ab dem 
1. September 2024 verbindlich werden.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1496
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D1501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2023_186_R_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023D1532
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/20_Legislaturperiode/2023-07-04-risikobasierte-arbeitsweise-zentralstelle/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/20_Legislaturperiode/2023-07-04-risikobasierte-arbeitsweise-zentralstelle/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-02/Translations/1057495/Revised%20GL%20on%20DGS%20contributions%20%28EBA%20GL%202023%2002%29_DE_COR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-02/Translations/1057495/Revised%20GL%20on%20DGS%20contributions%20%28EBA%20GL%202023%2002%29_DE_COR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-02/Translations/1057495/Revised%20GL%20on%20DGS%20contributions%20%28EBA%20GL%202023%2002%29_DE_COR.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/audit/00%20FSNews%203_M%C3%A4rz_2023%20final.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2023/EBA-ITS-2023-03%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20regarding%20IRRBB/1061394/Final%20report%20on%20Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20on%20IRRBB.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2023/EBA-ITS-2023-03%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20regarding%20IRRBB/1061394/Final%20report%20on%20Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20on%20IRRBB.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/audit/Financial-Services-News-02-2023.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2023/EBA-ITS-2023-03%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20regarding%20IRRBB/1061395/Annex%20I%20%28Annex%2028%20-%20IRRBB%29.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.eba.europa.eu%2Fsites%2Fdefault%2Fdocuments%2Ffiles%2Fdocument_library%2FPublications%2FDraft%2520Technical%2520Standards%2F2023%2FEBA-ITS-2023-03%2520ITS%2520on%2520supervisory%2520reporting%2520regarding%2520IRRBB%2F1061396%2FAnnex%2520II%2520%2528Annex%252029%2520-%2520IRRBB%2529.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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VI. Investment 

1. Richtlinie/Verordnung über Märkte für  
Finanzinstrumente - MiFID II/MiFIR 

ESMA – Finaler Bericht zur Überprüfung der ITS und RTS gemäß Art. 34 MiFID II 
(ESMA35-36-2848) vom 11. Juli 2023 
Vorgeschlagen werden Änderungen der RTS zur Festlegung der von Wertpapierfir-
men, Marktbetreibern und Kreditinstituten zu übermittelnden Informationen 
(EU/2017/1018) und ITS im Hinblick auf Standardformulare, Dokumentenvorlagen 
und Verfahren für die Übermittlung von Informationen gemäß MiFID II 
(EU/2017/2382). Diese betreffen v.a. Angaben, die für die Zwecke der Notifizierung 
und Änderungen von Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten übermittelt 
werden müssen. Die Änderungen sollen am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
EU-Amtsblatt in Kraft treten.  

2. Verbriefungstransaktionen 

EU-Kommission – Entwurf einer delegierten Verordnung zur Ergänzung der STS-Ver-
ordnung durch RTS zur näheren Präzisierung der Anforderungen an  
Originatoren, Sponsoren, ursprüngliche Kreditgeber und Forderungsverwalter  
in Bezug auf den Risikoselbstbehalt (C(2023) 1563 final) vom 7. Juli 2023 
Zunächst werden Regelungen für den Träger eines materiellen Nettoanteils und für 
die Erfüllung der Pflicht zum Selbstbehalt durch eine synthetische oder eine Even-
tual-Halteform beschrieben. Anschließend werden Vorschriften festgelegt für das 
Halten von Anteilen in besonderen Fällen. Diese umfassen z.B. das Halten eines An-
teils, der mindestens 5% des Nominalwerts jeder der an Anleger veräußerten oder 
übertragenen Tranchen entspricht, das Halten des Originator-Anteils an einer revol-
vierenden Verbriefung oder Verbriefung revolvierender Risikopositionen, das Halten 
der Erstverlust-Tranche oder -Risikoposition. Außerdem werden Ausnahmen wie 
etwa Transaktionen, für die die Pflicht zum Selbstbehalt gemäß Art. 6 Abs. 6  
STS-Verordnung nicht gilt, der Selbstbehalt auf konsolidierter Basis sowie die Anfor-
derungen in Bezug auf die Zuweisung von Zahlungsströmen und Verlusten zum 
Selbstbehalt näher geregelt. Die Regelungen sollen am 20. Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten. Gleichzeitig sollen die bisher geltenden RTS 
(EU/625/2014) aufgehoben werden. 

3. Kryptowährung 

EBA – Konsultation für RTS zur Festlegung der Anforderungen, Vorlagen und Verfah-
ren für die Bearbeitung von Beschwerden gemäß Art. 31 MiCAR (EBA/CP/2023/13) 
vom 12. Juli 2023 
Die vorgeschlagenen Vorschriften beinhalten neben Definitionen auch Regelungen 
zu den Grundsätzen und Funktionsweisen des Beschwerdemanagements, der Be-
reitstellung von Informationen für Inhaber von vermögenswertereferenzierter To-
ken und andere interessierten Parteien, zu Vorlagen und Dokumentation, zum Ver-
fahren zur Untersuchung von Beschwerden und Mitteilung der Untersuchungser-
gebnisse an die Beschwerdeführer sowie besondere Bestimmungen für die Bearbei-
tung von Beschwerden, an denen Dritte beteiligt sind. Die Konsultationsfrist endet 
am 12. Oktober 2023. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-07/ESMA35-36-2848_Final_Report_on_review_of_technical_standards_on_passporting_under_Article_34_of_MiFID_II.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-07/ESMA35-36-2848_Final_Report_on_review_of_technical_standards_on_passporting_under_Article_34_of_MiFID_II.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R1018-20170617&qid=1689837304071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R2382-20220907&qid=1689837345863
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/web/delegatedActs/2165/documents/20459?lang=de
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/web/delegatedActs/2165/documents/20459?lang=de
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/web/delegatedActs/2165/documents/20459?lang=de
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/web/delegatedActs/2165/documents/20459?lang=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R2402-20210409&qid=1689264611504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0625-20151028&qid=1690015598886
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20draft%20RTS%20on%20the%20requirements%2C%20templates%20and%20procedures%20for%20handling%20complaints%20under%20MiCAR/1057528/CP%20on%20draft%20RTS%20on%20complaints%20handling%20under%20MiCAR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20draft%20RTS%20on%20the%20requirements%2C%20templates%20and%20procedures%20for%20handling%20complaints%20under%20MiCAR/1057528/CP%20on%20draft%20RTS%20on%20complaints%20handling%20under%20MiCAR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20draft%20RTS%20on%20the%20requirements%2C%20templates%20and%20procedures%20for%20handling%20complaints%20under%20MiCAR/1057528/CP%20on%20draft%20RTS%20on%20complaints%20handling%20under%20MiCAR.pdf
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EBA – Konsultation für RTS zum detaillierten Inhalt der Informationen, die für die 
Bewertung eines interessierten Erwerbers von qualifizierten Beteiligungen an  
Emittenten von vermögenswertereferenzierter Token gemäß Art. 42 Abs. 4 MiCAR 
erforderlich sind (EBA/CP/2023/14) vom 12. Juli 2023 
Vorgestellt werden Anforderungen an Informationen über den interessierten Erwer-
ber, der direkte oder indirekte qualifizierte Beteiligungen an einem Emittenten ver-
mögenswertereferenzierter Token erwerben will. Außerdem werden Angaben zu 
den Personen gefordert, die die Geschäfte des Emittenten führen werden, und Min-
destinformationen über den beabsichtigten Erwerb und die künftige Gruppenstruk-
tur festgelegt. Des Weiteren werden Anforderungen an die Informationen über die 
Finanzierung des beabsichtigten Erwerbs sowie zusätzliche Informationen für qualifi-
zierte Beteiligungen bestimmt. Die Vorschriften sollen am 20. Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im EU-Amsblatt in Kraft treten. Die Konsultationsfrist endet am 12. Okto-
ber 2023. 

EBA – Konsultation für RTS zu Informationen für Anträge auf Zulassung zum öffentli-
chen Angebot und Handel von vermögenswertereferenzierter Token sowie ITS für 
Standardformulare, Mustertexte und Verfahren für die in den Antrag auf Zulassung 
aufzunehmenden Informationen gemäß Art. 18 Abs. 6 und 7 MiCAR 
(EBA/CP/2023/15) vom 12. Juli 2023 
Die RTS für Zulassungsanträge betreffen Informationen über die Identität des an-
tragstellenden Emittenten, den Inhalt des vorzulegenden Geschäftsplans sowie An-
gaben zu den internen Kontrollmechanismen, zur Organisation, zum internen Kon-
trollrahmen und Liquiditätsmanagement, zu Mindestreserven, der Identität und 
dem Nachweis des guten Leumunds sowie zu Informationen über die Mitglieder des 
Leitungsorgans und die Aktionäre. Außerdem werden Regelungen in einem ITS ver-
öffentlicht, die u.a. die zu verwendenden Formulare vorstellen. Die Vorschriften sol-
len am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten. Die Kon-
sultationsfrist endet am 12. Oktober 2023. 

ESMA – Konsultation für RTS und ITS zur Spezifizierung bestimmter Anforder- 
ungen der MiCAR (ESMA74-449133380-425) vom 12. Juli 2023 
Die vorgeschlagenen RTS und ITS betreffen die Meldung der Absicht bestimmter 
Finanzinstitute, Kryptovermögensdienstleistungen zu erbringen, sowie die hierfür zu 
verwendenden Standardformulare, Mustertexte und Verfahren. Außerdem werden 
Rahmenbedingungen für die Zulassung von Anbietern von Kryptovermögensdienst-
leistungen formuliert. Für die Bearbeitung von Beschwerden durch Krypto-Asset-
Dienstleister und die Ermittlung, Verhütung, Handhabung und Offenlegung von Inte-
ressenskonflikten sowie für den Erwerb qualifizierter Beteiligungen an Krypto-Asset-
Dienstleistern werden gesonderte Vorschriften vorgeschlagen. Die in verschiedenen 
delegierten Verordnungen enthaltenen Regelungen sollen jeweils am 20. Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten. Die Konsultationsfrist endet 
am 20. September 2023. 

FSB – Finale Empfehlungen für die Regulierung, Überwachung und Beaufsichtigung 
von Krypto-Asset-Aktivitäten und -Märkten vom 17. Juli 2023 
Die ursprünglich konsultierte Fassung (vgl. FSNews 11/2022) wurde vor dem Hinter-
grund der Ereignisse auf den Krypto-Asset-Märkten im Jahr 2022 und Anfang 2023 
sowie der potenziellen Bedrohung für das Finanzsystem im Allgemeinen  
grundlegend überarbeitet. Die Empfehlungen betreffen nunmehr lediglich die  
übergeordneten Empfehlungen und das Glossar, welche die Kernbestandteile des 
FSB-Rahmenwerks darstellen. Diese betreffen u.a. Regulierungsbefugnisse und -in-
strumente, den allgemeinen Rechtsrahmen, die Governanceanforderungen, das 
Risikomanagement, den Umgang mit Daten sowie Offenlegungsanforderungen. Die 
in den Abschnitten 2 und 3 der konsultierten Fassung vorgestellten Hinweise zur 
Entwicklung von Regulierungs- und Aufsichtsansätzen bzw. -standards sowie zu den 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20information%20for%20assessment%20of%20a%20proposed%20acquisition%20of%20qualifying%20holdings%20in%20issuers%20of%20ARTs%20under%20MiCAR/1057530/CP%20RTS%20information%20for%20notification%20QH%20under%20MiCAR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20information%20for%20assessment%20of%20a%20proposed%20acquisition%20of%20qualifying%20holdings%20in%20issuers%20of%20ARTs%20under%20MiCAR/1057530/CP%20RTS%20information%20for%20notification%20QH%20under%20MiCAR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20information%20for%20assessment%20of%20a%20proposed%20acquisition%20of%20qualifying%20holdings%20in%20issuers%20of%20ARTs%20under%20MiCAR/1057530/CP%20RTS%20information%20for%20notification%20QH%20under%20MiCAR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20information%20for%20assessment%20of%20a%20proposed%20acquisition%20of%20qualifying%20holdings%20in%20issuers%20of%20ARTs%20under%20MiCAR/1057530/CP%20RTS%20information%20for%20notification%20QH%20under%20MiCAR.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20paper%20on%20draft%20Technical%20Standards%20on%20information%20for%20authorisation/1057529/MiCAR%20CP%20RTS-ITS%20information%20for%20authorisation.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20paper%20on%20draft%20Technical%20Standards%20on%20information%20for%20authorisation/1057529/MiCAR%20CP%20RTS-ITS%20information%20for%20authorisation.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20paper%20on%20draft%20Technical%20Standards%20on%20information%20for%20authorisation/1057529/MiCAR%20CP%20RTS-ITS%20information%20for%20authorisation.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20paper%20on%20draft%20Technical%20Standards%20on%20information%20for%20authorisation/1057529/MiCAR%20CP%20RTS-ITS%20information%20for%20authorisation.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20paper%20on%20draft%20Technical%20Standards%20on%20information%20for%20authorisation/1057529/MiCAR%20CP%20RTS-ITS%20information%20for%20authorisation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-07/ESMA74-449133380-425_MiCA_Consultation_Paper_1st_package.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-07/ESMA74-449133380-425_MiCA_Consultation_Paper_1st_package.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P170723-2.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P170723-2.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/audit/FSNews-11-2022.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P111022-3.pdf
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Herausforderungen bei der Regulierung und Beaufsichtigung von Krypto-Asset-Akti-
vitäten und -Märkten bleiben indes gültig und werden daher in der finalen Fassung 
nicht wiederholt.  

4. Marktmissbrauchsverordnung/-richtlinie MAR/MAD 

ESMA – Aufforderung zur Stellungnahme zum Pre-Hedging (ESMA70-449-748) 
vom 12. Juli 2023 
Zunächst werden die Marktlage und die Meinungen zur Notwendigkeit von Pre-
Hedging und anschließend das Pre-Hedging im Lichte der MAR dargestellt. Hierauf 
aufbauend werden die erforderlichen Insider-Information und Indikatoren für recht-
mäßiges und rechtswidriges Verhalten im Rahmen der MAR thematisiert. Außerdem 
werden Fragen zu bestehenden Interessenkonflikten formuliert. 

5. European Market Infrastructure Regulation – EMIR 

EBA – Finaler Entwurf der RTS zur Validierung des Modells für die Ersteinschusszah-
lung gemäß Art. 11 Abs. 15 lit. aa) EMIR (EBA/RTS/2023/04) vom 3. Juli 2023 
Im Vergleich zur ursprünglich konsultierten Fassung (EBA/CP/2021/33,  
vgl. FSNews 12/2021) ergaben sich grundlegende Änderungen der Vorschriften. Ins-
besondere wurden die Regelungen zur Angemessenheit der Modellierungsannah-
men und Integrität der Modellierungsprozesse sowie das vereinfachte Aufsichtsver-
fahren für Anträge von Gegenparteien überarbeitet. Die Vorschriftten sollen am 20. 
Tag nach ihrer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft treten. Es sollen Über-
gangsvorschriften von bis zu zwei Jahren vorgesehen werden. 

6. Prospektrichtlinie und PRIIPs-Verordnung 

BGH – Beschlüsse zum Inhalt von Verkaufsprospekten vom 19. und 24. Juli 2023 
Die Beschlüsse betreffen die erforderlichen Mindestangaben, die in einem  
Verkaufsprospekt für die folgenden Themenbereiche zu machen sind: 

• Bewertungsgutachten für Vermögensanlagen (BGH ZB XI 30/20) und ge-
schlossenen Immobilienfonds (BGH ZB XI 17/21) 

• Darstellung der mit einer Fremdfinanzierung einhergehenden Risiken für 
Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds (BGH ZB XI 17/21) 

• Darstellung des Totalverlustrisikos einer Kapitalanlage in eine Ölplattform 
(BGH ZB XI 11/22) 

7. Berichte, Marktuntersuchungen etc. 

ESMA – Bericht über die im Rahmen von MiFID II verhängten Sanktionen und  
Maßnahmen im Jahr 2022 (ESMA35-335435667-4321) vom 7. Juli 2023 
Zunächst werden der relevante Rechtsrahmen für die Berichterstattung über  
MiFID II-Sanktionen und -Maßnahmen erläutert sowie Informationen über die ver-
hängten Sanktionen und Maßnahmen zusammengestellt. Anschließend wird über 
die von den nationalen Aufsichtsbehörden verhängten Sanktionen berichtet. 

  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-07/ESMA70-449-748_Feedback_report_on_pre-hedging.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-07/ESMA70-449-748_Feedback_report_on_pre-hedging.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2023/EBA-RTS-2023-04%20RTS%20on%20IMMV/1057304/Final%20Draft%20RTS%20on%20Initial%20Margin%20Model%20Validation.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2023/EBA-RTS-2023-04%20RTS%20on%20IMMV/1057304/Final%20Draft%20RTS%20on%20Initial%20Margin%20Model%20Validation.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2022/Consultation%20on%20draft%20RTS%20on%20IMMV%20under%20EMIR/1023511/CP%20RTS%20on%20Initial%20Margin%20Model%20Validation.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/FSNews%2012_Dezember_2021.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=134219&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=134143&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=134143&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=3&nr=134238&pos=94&anz=1087&Blank=1.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-07/ESMA35-335435667-4321_Report_MiFID_II_sanctions_2022.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-07/ESMA35-335435667-4321_Report_MiFID_II_sanctions_2022.pdf
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VII. Aufsichtliche Offenlegung 
EBA – Konsultation für Hinweise zur einmaligen Fit-for-55-Klimarisiko-Szenario-ana-
lyse vom 20. Juli 2023 
Die veröffentlichten Hinweise zur Befüllung von Templates beziehen sich auf die von 
den Instituten offenzulegenden Angaben zu Umwelt-, Sozial- und Unternehmens-
führungsrisiken (vgl. EU/2022/2453). Sie umfassen zunächst einen Überblick über 
die erforderlichen Angaben und aufsichtlichen Meldestandards. Anschließend wer-
den allgemeine Informationen zu den Templates und besondere spezifische Anfor-
derungen für die Angaben zu den Kredit-, Markt- sowie Immobilienrisiken erläutert. 
Dabei enthalten die Kapitel zu den jeweiligen Vorlagen Ausführungen zum Anwen-
dungsbereich, zu den Definitionen und zu den Berichtsanforderungen. Die Konsulta-
tionsfrist endet am 11. Oktober 2023.  

VIII. Aufsichtsregime / Zusammen-
arbeit der Aufsichtsbehörden 

EBA – Konsultation für einen Entwurf von Leitlinien zur Erstellung und Führung von 
nationalen Listen oder Registern von Kreditdienstleistern gemäß Kreditzweitmarkt-
richtlinie (EU/2021/2167) (EBA/CP/2023/17) vom 26. Juli 2023 
Die vorgestellten Regelungen betreffen sowohl den Inhalt der Listen und Register, 
die Anforderungen an deren Zugänglichkeit und ihre Aktualisierungen als auch Infor-
mationen über die öffentlichen Stellen in den EU-Mitgliedstaaten, die für die Bear-
beitung von Beschwerden zuständig sind. In einem gesonderten Anhang werden  
Muster für die Unterrichtung der zuständigen Behörden zur Diskussion gestellt, in 
denen die erforderlichen Angaben näher konkretisiert werden. Die Konsultationsfrist 
endet am 26. Oktober 2023. Die Leitlinien sollen zu einem noch zu bestimmenden 
Zeitpunkt verbindlich werden. 

BIS – Konsultation zu Grundprinzipien für wirksame Bankenaufsicht (d551) 
vom 6. Juli 2023 
Vorgestellt werden Grundprinzipien der Bankenaufsicht. Diese beziehen sich u.a. auf 
finanzielle Risiken, die operationelle Widerstandsfähigkeit, das systemische Risiko 
und die makroprudenzielle Aufsicht. Anschließend wird gesondert auf neuartige Risi-
ken hingewiesen, die etwa aus der Klimaentwicklung und der Digitalisierung herrüh-
ren. Außerdem werden die Themen Finanzintermediation außerhalb des Bankensek-
tors und bewährte Praktiken des Risikomanagements aufgegriffen. Die Konsultati-
onsfrist endet am 6. Oktober 2023. 

BMF – Referentenentwurf für ein Gesetz zur Förderung geordneter Kreditzweit-
märkte und zur Umsetzung der Kreditzweitmarktrichtlinie (EU/2021/2167) (Kreditz-
weitmarktgesetz) vom 20. Juli 2023 
Das Gesetz etabliert das Kreditdienstleistungsinstitutsgesetz (KrDIG) und schafft da-
mit eine neue Art von Instituten, die Kreditdienstleistungsinstitute, die zukünftig 
beaufsichtigt werden. Solche sind Institute, die (im Rahmen von NPL-Portfoliotrans-
aktionen) im Namen des Kreditkäufers bestimmte Kreditdienstleistungen erbringen, 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20draft%20templates%20for%20collecting%20climate%20related%20data%20from%20EU%20banks/1061221/Template%20guidance%20for%20the%20one-off%20data%20collection.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20draft%20templates%20for%20collecting%20climate%20related%20data%20from%20EU%20banks/1061221/Template%20guidance%20for%20the%20one-off%20data%20collection.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20draft%20templates%20for%20collecting%20climate%20related%20data%20from%20EU%20banks/1061222/Templates%20for%20the%20data%20collection%20of%20the%20one-off%20exercise.xlsx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2453&from=DE
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20Guidelines%20on%20the%20establishment%20and%20maintenance%20of%20national%20lists%20or%20registers%20of%20credit%20servicers/1061311/Consultation%20paper%20on%20draft%20Guidelines%20on%20national%20lists%20or%20registers%20of%20CS%20under%20CSD.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20Guidelines%20on%20the%20establishment%20and%20maintenance%20of%20national%20lists%20or%20registers%20of%20credit%20servicers/1061311/Consultation%20paper%20on%20draft%20Guidelines%20on%20national%20lists%20or%20registers%20of%20CS%20under%20CSD.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2023/Consultation%20on%20Guidelines%20on%20the%20establishment%20and%20maintenance%20of%20national%20lists%20or%20registers%20of%20credit%20servicers/1061311/Consultation%20paper%20on%20draft%20Guidelines%20on%20national%20lists%20or%20registers%20of%20CS%20under%20CSD.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d551.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d551.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/20_Legislaturperiode/2023-07-20-Kreditzweitmarktgesetz/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/20_Legislaturperiode/2023-07-20-Kreditzweitmarktgesetz/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/20_Legislaturperiode/2023-07-20-Kreditzweitmarktgesetz/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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wie z.B. die Durchsetzung von fälligen Zahlungsansprüchen. Nach dem KrDIG wer-
den die Kreditkäufer dazu verpflichtet, Kreditdienstleistungsinstitute zu beauftragen, 
sofern es sich bei den Kreditnehmern um natürliche Personen, kleinste, kleine oder 
mittlere Unternehmen handelt. Das Kreditzweitmarktgesetz enthält weiterhin Ände-
rungen u.a. am BGB, SAG, FinDAG und GwG sowie an der Anzeigenverordnung. Die 
Vorschriften sollen größtenteils am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft treten. Ein-
zelregelungen gelten ab dem 1. November bzw. 30. Dezember 2023. Für weitere 
Informationen verweisen wir auf das Editorial zu diesen FSNews. 

IX. Nachhaltigkeit 
EU-Amtsblatt – Empfehlung zur Vereinfachung der Finanzierung für die Umstellung 
auf eine nachhaltige Wirtschaft (EU/2023/1425) vom 27. Juni 2023 
Die Empfehlungen wurden am 7. Juli 2023 im EU-Amtsblatt L 174/19 ff. veröffent-
licht. Für weitere Informationen verweisen wir auf unseren gesonderten Beitrag.  

X. Versicherungen 
EIOPA – Finaler Bericht zum Konsultationspapier zur Anpassung der Eurobeträge in 
der Berufshaftpflichtversicherung und für Versicherungsvermittler unter der Versi-
cherungsvermittlerrichtlinie (IDD) (EIOPA-BoS-23/253) vom 3. Juli 2023 
Der finale Bericht beinhaltet das Feedback der Interessengruppen („Stakeholder“) 
im Rahmen der Konsultation zur inflationsbedingten Anpassung der Mindestbeträge 
in der Berufshaftpflicht und zur finanziellen Kapazität der Versicherungsmittler in 
Form eines Entwurfs eines technischen Standards. Die Konsultation fand im Frühjahr 
2023 statt. Grundsätzlich stimmten die Interessengruppen der Erhöhung vor dem 
Hintergrund eines Preisanstiegs um 20,32% für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 
zum 31. Dezember 2022 zu. Jedoch wurden Zweifel laut an der Methodik zur Ablei-
tung der Anpassung und ob genügend Zeit zur Anpassung der Versicherungsverträge 
vorhanden ist. 

EIOPA – Konsultationspapier zum Supervisory Statement zu Rückversicherung abge-
schlossen mit Drittstaaten(rück)versicherungsunternehmen (EIOPA-BoS-23/145) 
vom 10. Juli 2023 
Die von der EIOPA gestartete Konsultation hat die aufsichtlichen Erwartungen an die 
nationalen Aufsichtsbehörden und die Versicherungswirtschaft beim Einsatz von 
Drittstaatenrückversicherungen zum Gegenstand. Die Ausführungen zu den auf-
sichtlichen Erwartungen erstrecken sich u.a. auf den Kontext, in dem eine Drittstaa-
tenrückversicherung Anwendung findet, die Beurteilung des Risikomanagement-
systems eines Versicherungsunternehmens bei Verwendung von Drittstaatenrück-
versicherungen und die Bewertung der Rückversicherungsvereinbarung. Die Konsul-
tation beinhaltet neben dem Konsultationspapier auch eine Auswirkungsstudie  
(EIOPA-BoS-23/167). Die Konsultationsfrist endet am 10. Oktober 2023.   

EIOPA – Methodenpapier zum Versicherungsstresstest hinsichtlich der Cyberkompo-
nente (EIOPA-BoS-23/258) vom 11. Juli 2023 
Ziel des von der EIOPA publizierten Methodenpapiers ist die Bewertung der Resilienz 
von (Rück-)Versicherungsunternehmen bei verschiedenen Cybervorfallszenarien. 
Dabei wird zum einen die Fähigkeit der (Rück-)Versicherungsunternehmen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023H1425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023H1425
https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2023-07/EIOPA-BoS-23-253_Final_Report_Consultation_Paper-on_RTS_for_base_amounts_of_PII.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2023-07/EIOPA-BoS-23-253_Final_Report_Consultation_Paper-on_RTS_for_base_amounts_of_PII.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2023-07/EIOPA-BoS-23-253_Final_Report_Consultation_Paper-on_RTS_for_base_amounts_of_PII.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/eiopa-consults-supervisory-expectations-regarding-supervision-reinsurance-concluded-third-country-2023-07-10_en
https://www.eiopa.europa.eu/eiopa-consults-supervisory-expectations-regarding-supervision-reinsurance-concluded-third-country-2023-07-10_en
https://www.eiopa.europa.eu/eiopa-consults-supervisory-expectations-regarding-supervision-reinsurance-concluded-third-country-2023-07-10_en
https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2023-07/Consultation%20Paper%20-%20Supervisory%20Statement%20on%20supervision%20of%20reinsurance%20concluded%20with%20third%20country%20insurance%20and%20reinsurance%20undertakings.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2023-07/Impact%20assessment%20-%20Supervisory%20Statement%20on%20supervision%20of%20reinsurance%20concluded%20with%20third%20country%20insurance%20and%20reinsurance%20undertakings.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/publications/methodological-principles-insurance-stress-testing-cyber-component_en
https://www.eiopa.europa.eu/publications/methodological-principles-insurance-stress-testing-cyber-component_en
https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2023-07/Methodological%20principles%20of%20insurance%20stress%20testing%20-%20Cyber%20component.pdf


Financial Services News 8/2023 | Versicherungen 

Seite 14  
 

betrachtet, die finanziellen Auswirkungen eines Cybervorfalls zu tragen. In diesem 
Kontext steht die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen Geschäftsbetrieb auf einem 
zufriedenstellenden Niveau wiederherzustellen, im Mittelpunkt. Zum anderen wird 
das Cyberrisiko aus einer Zeichnungsperspektive betrachtet. Demnach geht es um 
die Fähigkeit eines (Rück-)Versicherungsunternehmens, die Auswirkungen eines 
Cybervorfalls und die aus den vertraglichen Deckungen resultierenden finanziellen 
Konsequenzen auf der Kapital- und Solvabilitätsebene zu tragen. Dabei profitiert das 
Methodenpapier von der öffentlichen Konsultation zwischen November 2022 und 
Februar 2023. 

EIOPA – Diskussionspapier zu „Open Insurance“, einem Anwendungsfall im Versiche-
rungsbereich: ein Versicherungs-Dashboard (EIOPA-BoS-23-211) vom 24. Juli 2023 
Das Diskussionspapier zu einem Anwendungsfall von „Open Insurance“ hat die 
Schlüsselelemente eines Versicherungs-Dashboards, das einem Verbraucher dessen 
Versicherungsverträge und damit zusammenhängende Informationen an einer Stelle 
zeigt, zum Gegenstand. Dabei fungiert das Dashboard als zentrale Anknüpfungs-
stelle, an der sämtliche Informationen eines Versicherungsnehmers, die aus Ge-
schäftsbeziehungen mit verschiedenen Versicherungsunternehmen/-maklern resul-
tieren, aggregiert werden. Aus Sicht der EIOPA können aus dem Austausch kunden-
bezogener Daten für Verbraucher Chancen und Risiken entstehen. Dabei soll das 
Diskussionspapier operative Aspekte aus aufsichtlicher Perspektive herausarbeiten 
wie z.B. Datenflüsse, Schnittstellen, Standardisierungen sowie Interessengruppen 
und deren Verantwortlichkeiten. Außerdem sollen Herausforderungen bei der Im-
plementierung des Datenaustausches dargestellt werden. Die Konsultationsfrist en-
det am 24. Oktober 2023.  

BaFin/IHK – Aufsichtsmitteilung über die Auswirkungen des EuGH-Urteils vom 
29. September 2022 zum Vermittlerstatus der Versicherungsnehmer eines  
Gruppenversicherungsvertrages auf andere Gruppenversicherungskonstellationen 
vom 3. Juli 2023 
In der Aufsichtsmitteilung der BaFin und der DIHK/IHK werden Gruppenversiche-
rungskonstellationen auf den Vermittlungscharakter des Versicherungsnehmers ei-
nes echten Gruppenversicherungsvertrags vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils 
vom 29. September 2022 und des zugrundeliegenden Falles untersucht. Für den 
Vermittlungscharakter des Versicherungsnehmers (u.a. Arbeitgeber, Vereine, Miet-
wagenunternehmen) ist der Erhalt eines Entgelts von zentraler Bedeutung. Dabei ist 
die Tätigkeit eines Versicherungsvermittlers bei der zuständigen IHK erlaubnis- 
(§ 34d GewO) und registrierungspflichtig (§ 11a GewO) und damit mit den entspre-
chenden Berufspflichten (Sachkunde, Berufshaftpflicht) verbunden.  

BaFin – Merkblatt 02/2023 (VA) zur Anwendung des Zuordnungsansatzes durch Le-
bensversicherungsunternehmen im engeren Sinne sowie Pensionskassen und Pensi-
onsfonds im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung vom 25. Juli 2023 
Das Merkblatt zum Zuordnungsansatz basiert auf der Konsultation 8/2023 
(vgl. FSNews 5/2023). Der Zuordnungsansatz soll eine Zuordnung einzelner Vermö-
genswerte zu den jeweiligen mit Offenlegungspflichten nach Art. 8 bzw. 9 der Offen-
legungsverordnung behafteten Finanzprodukten (ökologische oder soziale Merk-
male werden beworben) ermöglichen. Dabei ist der Zuordnungsansatz nur für ein 
neues Finanzprodukt in Form einer klassischen Lebensversicherung anwendbar. Bei 
Anwendung des Zuordnungsansatzes hat der Wirtschaftsprüfer im Rahmen der auf-
sichtlichen Prüfungserweiterung des § 35 Abs. 1 Nr. 9 VAG (Anforderungen aus Of-
fenlegungsverordnung) die Einhaltung des Merkblattes zu prüfen und im Prüfungs-
bericht über die Nutzung des Zuordnungsansatzes unter Auflistung der betroffenen 
Finanzprodukte zu berichten. 

https://www.eiopa.europa.eu/eiopa-consults-open-insurance-use-case-insurance-dashboard-2023-07-24_en
https://www.eiopa.europa.eu/eiopa-consults-open-insurance-use-case-insurance-dashboard-2023-07-24_en
https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2023-07/EIOPA%20Open%20Insurance%20use%20case%20-%20Insurance%20Dashboard.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsmitteilung/2023/dl_2023_07_04_Aufsichtsmitteilung_Gruppenversicherungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsmitteilung/2023/dl_2023_07_04_Aufsichtsmitteilung_Gruppenversicherungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsmitteilung/2023/dl_2023_07_04_Aufsichtsmitteilung_Gruppenversicherungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsmitteilung/2023/dl_2023_07_04_Aufsichtsmitteilung_Gruppenversicherungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/VA/mb_02_2023_anwendung_zuordnungsansatz_va.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/VA/mb_02_2023_anwendung_zuordnungsansatz_va.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/VA/mb_02_2023_anwendung_zuordnungsansatz_va.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/audit/00%20FSNews%205_Mai_2023_final_v2.pdf
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Finanzaufsicht 
Die finale Fassung des Rundschreibens 05/2023 (BA) - MaRisk wurde am 
29. Juni 2023 veröffentlicht und enthält im Vergleich zum Entwurf neben  
Präzisierungen auch materielle Änderungen. 

Die BaFin veröffentlicht Siebte MaRisk-Novelle 

Die BaFin hat ihre Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) aktua-
lisiert und am 29. Juni 2023 in Form der siebten MaRisk-Novelle veröffentlicht. 

Überblick über die siebte MaRisk Novelle 

Mit der MaRisk-Novelle werden ausgewählte Anforderungen der EBA-Leitlinien für 
Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06) direkt in die deutsche Verwal-
tungspraxis aufgenommen sowie die Anforderungen an das Risikomanagement von 
ESG-Risken konkretisiert bzw. neu definiert. Zudem wurden Erkenntnisse aus der 
Aufsichts- und Prüfungspraxis insbesondere in Bezug auf Regelungen zur Handha-
bung des Immobiliengeschäfts sowie die Anforderungen an die im Risikomanage-
ment verwendeten Modelle aufgegriffen. Daneben enthält die MaRisk-Novelle eine 
Reihe von kleineren Änderungen, z.B. in Bezug auf die Geschäftsmodellanalyse, die 
Erleichterungen für den Handel im Homeoffice sowie Regelungen für bedeutende 
Förderbanken. 

Übernahme der EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung in die  
deutsche Verwaltungspraxis 

Die BaFin überführt bei der Umsetzung der EBA-Leitlinien die Regelungsinhalte nicht 
vollständig in den Regelungstext der MaRisk, sondern nutzt ein differenziertes Vor-
gehen.  

Soweit der bisherige Regelungstext der MaRisk die Anforderungen aus den Leitlinien 
schon überwiegend abbildet, wurde die konkrete Anforderung oder – bei Klarstel-
lungen – die jeweilige Erläuterung zu dieser Anforderung so ergänzt, dass die Vor-
gabe der Leitlinien (hiernach) vollumfänglich umgesetzt ist. Soweit Regelungen der 
EBA-Leitlinien bisher noch gar nicht in den MaRisk enthalten sind, wurden diese in 
der Regel nicht in ihrem Wortlaut in den Regelungstext der MaRisk übernommen. 
Stattdessen erfolgte ein direkter Verweis auf die jeweiligen Anforderungen der  
EBA-Leitlinien. 

Mit der Umsetzung der EBA-Leitlinien wurden die bisherigen Regelungen insbeson-
dere in Bezug auf die folgenden Bereiche angepasst: 

• interne Governance, 
• Objektivität und Unvoreingenommenheit bei Kreditentscheidungen, 
• Verfahren zur Kreditvergabe, 
• Preisgestaltung von Krediten, 
• Bewertung von Sicherheiten und 
• laufende Überwachung des Kreditrisikos 

Die in den Regelungstext übernommenen Vorgaben der EBA-Leitlinien sind als ver-
bindlich anzusehen. Die Aufsicht räumt den Instituten jedoch die Möglichkeit einer 

 

„Institute sollten sich mit 
der Umsetzung frühzeitig 
befassen.” 

Natalia Trescova 
Telefon: +49 211 8772 2139 
ntreskova@deloitte.de 

 

„Die ESG-Risiken stellen 
Banken vor große Heraus-
forderungen.” 

Hoai Nam Pham 

Telefon: +49 211 87728 824 

hoainpham@deloitte.de 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2023/meldung_2023_06_29_BaFin_veroeffentlicht_siebte_MARisk_Novelle.html
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring/Translations/886677/Final%20Report%20on%20GL%20on%20loan%20origination%20and%20monitoring_COR_DE.pdf
mailto:ntreskova@deloitte.de
mailto:hoainpham@deloitte.de
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proportionalen Anwendung nicht nur mit Blick auf Größe, Art und Komplexität des 
Instituts, sondern auch in Bezug auf Umfang, Art und Komplexität der Kreditfazilität 
ein. 

Berücksichtigung von ESG-Risiken 

Die MaRisk-Novelle greift die Inhalte des BaFin-Merkblatts zum Umgang mit Nach-
haltigkeitsrisiken auf und erweitert diese um ergänzende Anforderungen. Die ergän-
zenden Anforderungen betreffen insbesondere die Regelungsbereiche der Risikoin-
ventur, des Stresstestings sowie der Risikoquantifizierung für den ICAAP. Der Fokus 
hierbei liegt im ersten Schritt auf den Umweltrisiken. 

Im Rahmen der Risikoinventur sollen Institute verschiedene plausible Szenarien zu-
grunde legen, die im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen. Sowohl 
zu den in der Risikoinventur als auch zu den im Stresstesting zu verwendenden Sze-
narien betont die BaFin zudem, dass ein angemessen langer Zeitraum zu berücksich-
tigen ist. 

In Bezug auf die Risikotragfähigkeit stellt die Aufsicht klar, dass Auswirkungen von 
ESG-Risiken angemessen und explizit zu berücksichtigen sind.  

Anforderungen an das Immobiliengeschäft 

Mit dem neuen Modul BTO 3 hat die Aufsicht erstmals Mindestanforderungen an 
das Immobiliengeschäft der Institute eingeführt und prinzipienbasierte Regelungen 
für die Aufbauorganisation und Prozesse formuliert. Dabei werden die bereits im 
Kreditgeschäft bestehenden Regelungen, soweit zweckmäßig, auf die in der MaRisk-
Novelle neu eingeführte Geschäftsart übertragen. 

Im Vergleich zur Konsultationsfassung vom 26. September 2022 gab es eine materi-
elle Änderung der Schwellenwerte zur Anwendung der neuen Regelungen. Danach 
kann auf die Anwendung der Regelungen des Abschnitts BTO 3 verzichtet werden, 
sofern die Buchwerte aller Immobiliengeschäfte weder 30 Mio. EUR (absoluter 
Schwellenwert) noch 2 % der Bilanzsumme (relativer Schwellenwert) übersteigen.  

Anforderungen an Modelle 

Ebenfalls als neues Modul wurde der AT 4.3.5 in die MaRisk aufgenommen. Die An-
forderungen des Moduls regeln die Anwendung, Datenqualität, Validierung und Er-
klärbarkeit von im Risikomanagement verwendeten Modellen. Dabei wird der Be-
griff „Modell“ i.S.v. AT 4.3.5 abgegrenzt. Das neue Modul setzt ebenfalls Abschnitte 
aus den EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung um und erweitert die 
Anforderungen auf alle Modelle, die im Risikomanagement verwendet werden. 

In der finalen MaRisk-Novelle hat die BaFin im Vergleich zur Konsultationsfassung 
noch einmal verdeutlicht, dass sich die Anforderungen des Moduls proportional zu 
der Bedeutung des jeweiligen Modells, seiner Komplexität sowie den möglichen Risi-
ken der Modellnutzung verhalten. 

Umsetzungsfristen 

Die neue Fassung der MaRisk trat mit Veröffentlichung in Kraft. Mit Blick auf die Um-
setzungsfristen unterscheidet die Aufsicht – wie schon in der Vergangen- 
heit – zwischen Klarstellungen und Erleichterungen einerseits sowie neuen Anforde-
rungen andererseits. Während Klarstellungen und Erleichterungen unmittelbar mit 
der Veröffentlichung anzuwenden sind, wird zur Umsetzung der neuen 
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Anforderungen eine sechsmonatige Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2024 gewährt. 
Diese Frist gilt insbesondere für die als Neurungen einzustufenden Vorgaben für die 
Kreditgewährung und Überwachung sowie für ausgewählte Anforderungen an das 
Management von ESG-Risiken. In ihrem 19-seitigen Anschreiben zur Siebten MaRisk-
Novelle präzisiert die BaFin u.a., welche Vorgaben sie insoweit als Neuerungen ein-
stuft. 
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Die Bereitschaft der Unternehmen, ihre Tätigkeit auf nachhaltiges  
Wirtschaften auszurichten, erfordert geeignete Finanzierungsstrategien. 

Empfehlung für die Finanzierung der Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen  

Am 7. Juli 2023 wurde im EU-Amtsblatt eine Empfehlung zur Vereinfachung der Fi-
nanzierung für die Umstellung auf eine nachhaltige Wirtschaft (EU/2023/1425) ver-
öffentlicht. Deren Ziel ist es, die Finanzierung der für die Umstellung auf eine klima-
neutrale und nachhaltige Wirtschaft solcher Unternehmen zu unterstützen, die zwar 
nachhaltig werden möchten, aber die Umstellung auf ein komplett umweltfreundli-
ches, klimaneutrales Leistungsmodell nicht in einem Schritt vollziehen können. Un-
terstützt werden sollen sowohl die Finanzierung dessen, was bereits umweltfreund-
lich ist, als auch Umstellungsprozessen hin zu umweltfreundlicherem Wirtschaften.  

Hierbei soll dies in einem vertrauenswürdigen Umfeld für Investoren gefördert wer-
den, indem zur freiwilligen Nutzung von Instrumenten und Offenlegungen des nach-
haltigen Finanzwesens in einer Weise ermutigt wird, die die Glaubwürdigkeit von 
Investitionsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Umstellung gewährleisten 
kann. 

Empfehlungen an Unternehmen 

Zunächst werden Empfehlungen für Unternehmen beschrieben, die sich um eine 
Umstellungsfinanzierung bemühen. Hauptsächlich werden hier Instrumente des 
nachhaltigen Finanzwesens zur Bestimmung und Formulierung des Umstellungsfi-
nanzierungsbedarfs zusammengestellt. 

Diese umfassen z.B.: 

• Prüfung der erforderlichen Umstellungsfinanzierung auf der Grundlage der 
Auswirkungen und Risiken,  

• Festlegung der Umstellungsziele und Bestimmung individueller Umstel-
lungspfade auf der Grundlage wissenschaftlich fundierter Szenarien und 
Pfade,  

• Nutzung der Taxonomie oder EU-Referenzwerte für den Klimaschutz sowie 
glaubwürdige Umstellungspläne sowie 

• Bestimmung des Umstellungsfinanzierungsbedarfs anhand geplanter  
Investitionsausgaben und gegebenenfalls operativer Ausgaben. 

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Möglichkeit der Nutzung von bereits 
bestehenden Rahmenbedingungen und Umstellungspfade hingewiesen. Hierzu ge-
hören v.a.:  

• Festgelegte wissenschaftlich fundierte Ziele, 

• EU-Referenzwerte für den Klimaschutz, 

• EU-Taxonomie und 

• Ein glaubwürdiger Umstellungsplans. 

Hierauf aufbauend werden die Instrumente zur Beschaffung einer Umstellungsfinan-
zierung skizziert. Insbesondere wird dabei auf grüne oder sonstige Nachhaltigkeits-
darlehen und -anleihen sowie die Möglichkeit von Beteiligungs- und Spezialfinanzie-
rungen eingegangen. 

 

„Der Finanzierungsbedarf 
für nachhaltige Tätigkei-
ten wird weiter steigen.” 

Andrea Flunker 
Telefon: +49 21 18772 3823 
aflunker@deloitte.de 
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In einem Anhang werden hierzu weitere erläuternde Informationen u.a. zum Ver-
hältnis zwischen grüner Finanzierung und Umstellungsfinanzierung sowie zur Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen Arten von Auswirkungen, Risiken und Chancen 
bezogen auf die Umstellungsziele sowie zu den Instrumenten für ein nachhaltiges  
Finanzwesen zur Ermittlung und Formulierung des Finanzierungsbedarfs für die Um-
stellung zur Verfügung gestellt. 

Empfehlungen an Finanzintermediäre und Investoren, die zur Gewährung von Um-
stellungsfinanzierungen bereit sind 

Um beide Seiten zu verbinden, wird anschließend die Zusammenarbeit von Finanzin-
termediären bzw. Investoren mit umstellungsbereiten Unternehmen beleuchtet. 
Hierbei wird in besonderer Weise darauf eingegangen, wie Umstellungsziele in Kre-
ditvergabe- oder Investitionsstrategien berücksichtigt werden können. Dies könnte 
durch die Festlegung von Umstellungszielen und die Gestaltung von Konzepten für 
die Umstellungsfinanzierung für Portfolios und Investitions- bzw. Kreditvergabestra-
tegien erfolgen. In diesem Zusammenhang sollten Finanzintermediäre Empfehlun-
gen an Unternehmen zur Bestimmung des Finanzierungsbedarfs für die Umstellung 
und Festlegung von Zielvorgaben formulieren und sicherstellen, dass das Konzept 
für die Umstellungsfinanzierung dem Umstellungsprojekt Rechnung trägt. Außer-
dem sollten die Umstellungsbemühungen aus Sicht der Kreditgeber und Investoren 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerecht werden und einschlägige Klima- und 
Umweltvorkehrungen berücksichtigen.  

Für den Fall, dass die Konzepte der Investoren für den Bereich der Umstellungsfinan-
zierung spezifische Zielvorgaben im Zusammenhang mit Klima- oder Umweltzielen 
festlegen, müssen diese Zielsetzungen allerdings für sämtliche Kategorien von Ver-
mögenswerten unter Einbeziehung aller Arten von Finanzierungen und aller Wirt-
schaftssektoren berücksichtigt werden, die für die Umstellung relevant sind. Hierfür 
sollten ihrerseits eine grundlegende Beratung und Zusammenarbeit von und mit 
Unternehmen, die eine Umstellungsfinanzierung benötigen, als wichtige Bestand-
teile der Strategie zur Umstellungsfinanzierung betrachtet werden. 

Um dies näher zu veranschaulichen, werden in einem gesonderten Abschnitt um-
stellungsspezifische Finanzierungslösungen skizziert.  

Umstellungsspezifische Finanzierungslösungen  

Neben allgemeinen Kreditvergabe- und Finanzierungslösungen können Finanzinter-
mediäre für Unternehmen oder Projekte umstellungsspezifische Finanzierungslösun-
gen anbieten. Dazu gehört beispielsweise, dass Kredite oder Finanzierungsprodukte 
offeriert werden, die zur Finanzierung von Umstellungsinvestitionen beitragen kön-
nen und u.a. folgende Kriterien erfüllen: 

• Umsetzung der Anforderungen nach EU/2020/852,  

• Einhaltung der Klima-Referenzwerte der EU, 

• Erstellung glaubwürdiger Umstellungspläne und Definition wissenschaftlich 
fundierter Ziele und 

• Verringerung des ökologischen Fußabdrucks. 

Finanzintermediäre können durch die Schaffung von Anreizen eine hohe Leistung 
bei der Verwirklichung der Umstellungsziele fördern und etwa bei Umsetzungsfort-
schritten oder der Einhaltung von Taxonomiekriterien die Unternehmen mit attrakti-
ven Zinssätzen belohnen.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02020R0852-20200622&qid=1689264552347
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Empfehlungen und Finanzierungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen  

In einem gesonderten Abschnitt werden Empfehlungen speziell für kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) zusammengestellt. Als Bereiche, in denen solche Unter-
nehmen in erster Linie einen Umstellungsfinanzierungsbedarf für sich sehen könn-
ten, werden die folgenden angesehen: 

• Neue grüne Technologien, 

• Aufwertung bestehender Wirtschaftstätigkeiten oder Vermögenswerte, 

• Investitionen in grundlegende Technologien, 

• Konzepte für umweltgerechte Beschaffung (z.B. erneuerbare Energien) und 

• Maßnahmen zur Ökologisierung unterstützender Funktionen, z.B. Steige-
rung der Energieeffizienz ihrer Gebäude, Leasing oder Erwerb von Elektro-
fahrzeugen, Dekarbonisierung ihrer Transporte, Ökologisierung ihrer Le-
bensmittelversorgung. 

Börsennotierte KMU fallen grundsätzlich in den Anwendungsbereich der 
EU/2022/2464 und werden künftig Nachhaltigkeitsinformationen anhand verein-
fachter Berichterstattungsstandards offenlegen. 

Aber nicht nur die KMU selbst werden ermutigt Nachhaltigkeitsumstellungen vorzu-
nehmen, sondern auch große Unternehmen werden bei der Gestaltung ihrer Wert-
schöpfungsketten künftig ein besonderes Augenmerk auf KMU legen, die an einer 
Umstellungsfinanzierung interessiert sind. 

Empfehlungen an die Mitgliedstaaten sowie europäische bzw. nationale Aufsichts-
behörden 

Abschließend werden Empfehlungen für Mitgliedstaaten und Aufsichtsbehörden 
formuliert. Diese betreffen im Wesentlichen die Beobachtung und Beaufsichtigung 
der mit der Umstellung verbundenen Risiken. Dabei sind sie aufgefordert, die erfor-
derlichen Kapazitäten bei den zuständigen nationalen Behörden im Bereich der Um-
stellungsfinanzierung aufzubauen. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464&qid=1689263978166
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Geldwäsche 
Bundesregierung legt zwei Referentenentwürfe vor. 

Gesetzesinitiativen zur Verbesserung der Geldwäscheprävention  

In den letzten Wochen hat das BMF gleich zwei Referentenentwürfe vorgelegt, die 
der Verbesserung der Geldwäscheprävention in Deutschland dienen sollen. 

Der erste Referentenentwurf beschäftigt sich mit der Arbeitsweise der Zentralstelle 
für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU). Ziel ist es, Rechtssicherheit für die FIU 
sowie für die bei ihren Beschäftigten herzustellen. Die Notwendigkeit hierfür zeigte 
sich anschaulich daran, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück mitten im letzten 
Bundestagswahlkampf öffentlichkeitswirksam ein Ermittlungsverfahren gegen Mitar-
beiter der FIU wegen Strafvereitelung im Amt eingeleitet und in diesem Zusammen-
hang eine Durchsuchung im Bundesministerium der Finanzen veranlasst hatte.  

Später wurde dieses Ermittlungsverfahren zwar mangels hinreichenden Tatver-
dachts wieder eingestellt. Gleichwohl nimmt die Bundesregierung eine möglicher-
weise bestehende unklare Rechtslage zum Anlass, den bereits bisher verfolgten risi-
kobasierten Ansatz in der operativen Tätigkeit der FIU nunmehr gesetzlich klarzu-
stellen. Es wird zudem konkretisiert, dass der Kernauftrag der Behörde sich auf den 
Bereich der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung bezieht, somit nicht auf 
sonstige Straftaten. 

Mit dieser Gesetzesinitiative werden auch die Ergebnisse eines gemeinsamen Aus-
wertungsprojektes der FIU und der Strafverfolgungsbehörden aus 13 Bundesländern 
umgesetzt, mit dem ein einheitliches Verständnis über die Analyse- und Filterpraxis 
der FIU sowie über die in diesem Zusammenhang bestehenden Weiterleitungspflich-
ten der FIU an die Staatsanwaltschaften geschaffen werden sollte. 

Die zweite Gesetzesinitiative („Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Be-
kämpfung von Finanzkriminalität“) dient unter anderem der Umsetzung von Koali-
titonsvereinbarungen sowie von Empfehlungen aus der letzten Deutschlandprüfung 
der Financial Action Task Force (FATF).  

Die Bundesregierung plant vor diesem Hintergrund die Errichtung einer neuen Bun-
desoberbehörde, des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Hier 
sollen in einem ganzheitlichen Ansatz Analyse- und Ermittlungstätigkeiten in der 
Geldwäschebekämpfung unter einem Dach zusammenführt werden. Innerhalb die-
ser Behörde wird das Ermittlungszentrum Geldwäsche (EZG) geschaffen, das eine 
originäre Zuständigkeit für polizeiliche Aufgaben bei der Verfolgung von Fällen der 
internationalen Geldwäsche mit Deutschlandbezug erhalten soll.  

In diesem Zusammenhang sollen überdies die strafprozessualen Ermittlungs- und 
Verfügungsbeschränkungsbefugnisse für solche Fälle erweitert werden, bei denen 
besondere Risiken in Bezug auf Geldwäsche oder Sanktionen bestehen. 

  

 

„Die Bundesregierung  
reagiert auf erkannte  
Defizite.” 

Thomas Kurth 
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Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) sowie die Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen (FIU) werden in die neue Bundesoberbehörde über-
führt. Als weiterer Baustein soll die neugeschaffene Zentralstelle für Geldwäscheauf-
sicht (ZfG) dienen. Deren Aufgabe besteht in der Stärkung und Koordinierung eines 
einheitlichen Ansatzes bei der Geldwäscheaufsicht über den Nichtfinanzsektor. 

Darüber hinaus hat man die genannte Gesetzesinitiative zum Anlass genommen, 
weitere Änderungen am regulatorischen Rahmen zur Geldwäscheprävention vorzu-
nehmen. So ist beispielsweise ist die Einrichtung eines elektronischen Immobilien-
transaktionsregisters vorgesehen, um die Transparenz im Immobiliensektor zu erhö-
hen, der als besonders anfällig für Geldwäscherisiken gilt. Das Register soll mit Daten 
aus Veräußerungsanzeigen nach § 18 Abs. 1 und 2 des Grunderwerbsteuergesetzes 
sowie mit Informationen aus Grundbucheintragungen gespeist werden.  

Desweiteren werden Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-
Gesellschaften zukünftig einer Inhaberkontrolle wie bei Kreditinstituten unterworfen 
und müssen sich genau wie diese regelmäßigen Geldwäscheprüfungen unterziehen. 

Das Inkraftreten des Gesetzes ist zum 1. Januar 2024 vorgesehen. Zu diesem Zeit-
punkt ist auch die Errichtung des Bundesamtes zur Bekämpfung von Finanzkriminali-
tät geplant, während die Überführung von FIU und ZfS in die neue Behörde zum 
1. Juni 2025 erfolgen soll. 
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Ausgewählte Publikationen 

 

Mit unserem monatlich erscheinenden Newsletter „Financial Services News“ (FSNews) möchten wir Sie ferner über die Band-
breite unserer Dienstleistungen und Branchenkenntnisse informieren. 
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Private Equity und Impact Investing 
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European Banking Trend Radar 

Ein strukturiertes Verfahren zur Trend- 
ermittlung, Kategorisierung und  
Überwachung 

 

MiCAR: Neue Verordnung sorgt für  
EU-weite Veränderungen im Kryptomarkt 

Neue Pflichten durch den EU-weiten  
Regulierungsrahmen auf dem europäischen 
Kryptomarkt 

 

Transparenz im Finanzsektor: Mitteilungs-
pflichten zum Transparenzregister für aus-
ländische Kapitalanlagegesellschaften 

Die verpflichtende Offenlegung bei inves-
tierten SPVs in deutschen Sondervermögen 

 

BaFin-FAQ 1.0 zur Institutsvergütungs- 
verordnung 

Entwurf vom 21.06.2023 

 

(Sound) Compensation @ Vergütungs- 
anzeigen 2023 

Die Allgemeinverfügung(en) der BaFin be-
züglich der Vergütungsanzeigen von Insti-
tuten aufgrund der überarbeiteten EBA-
Leitlinien 
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Veranstaltungen 

 

Nachstehend finden Sie eine Auswahl über die aktuellen Veranstaltungen von Deloitte Deutschland.  

 

19. Structured FINANCE 
Die Kongressmesse für Unternehmensfinanzierung 

Möchten Sie Ihr Geld nachhaltig anlegen? Das ist eine Frage, die 
Verbraucher und Firmenkunden ihrem Bankberater bisher eher 
selten beantworten mussten. Doch künftig wird bei der  
Finanzberatung mehr Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Neue  
EU-Verordnungen sollen die Finanzbranche grüner machen.  
Aus diesem Grund startet die diesjährige Structured FINANCE un-
ter dem Motto „Nachhaltig finanzieren – allen Widrigkeiten zum 
Trotz“ in die 19. Runde. 

Termin: 18.–19. Oktober 2023  
Ort: Stuttgart, ICS Internationales Congresscenter Stuttgart 

Anmeldung 

 

 

Weitere Informationen zu Themen, Terminen und Veranstaltungsorten finden Sie hier. 

 

In Kooperation  

 
 

  

https://www2.deloitte.com/de/de/events/all/2023/19-structured-finance-oct-2023.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/about-deloitte/topics/veranstaltungen.html?nc=1


Financial Services News xx/2020 | Versicherungen 

Seite 21  
 

 
 

 

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-
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Hinweis 
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